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a) für die Tarifgestaltung, technische Arbeitsnormung 
und qualitative Arbeitsbewertung,

b) für die Gestaltung der Lohnsysteme und für richtige 
Proportionen in der Entlohnung der verschiedenen 
Gruppen der Arbeiter, des ingenieurtechnischen Per
sonals und der Meister,

c) für den Abschluß und die Registrierung der Betriebs
kollektivverträge in Zusammenarbeit mit dem Bun
desvorstand des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes (FDGB).

§3
(1) Das Ministerium prüft und bestätigt die Wirtschafts

zweig-Lohngruppenkataloge, die mit dem FDGB vereinbart 
sind und von den Ministerien, Staatssekretariaten m. e. G. 
und anderen zentralen Organen der staatlichen Verwaltung 
vorgelegt werden.

(2) Fs prüft die Vorschläge der Ministerien, Staatssekre
tariate m. e. G. und anderen zentralen Organe der staat
lichen Verwaltung sowie der örtlichen Räte und entschei
det über Änderungen der geltenden Entlohnungsbestim
mungen für einzelne Betriebe im Einvernehmen mit dem 
Bundesvorstand des FDGB oder den zuständigen Zentral
vorständen der Industriegewerkschaften und Gewerkschaf
ten und mit dem Ministerium der Finanzen.

(3) Es registriert die Tarifverträge in der privaten Wirt
schaft.

§ 4
(1) Das Ministerium arbeitet gemeinsam mit dem Bun

desvorstand des FDGB Grundsätze aus für die Ministe
rien, Staatssekretariate m. e. G. und anderen zentralen Or-
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